
 
 

Schlussfolgerungen  

zum Themenschwerpunkt FAS und Recht  

der eSafety Konferenz 

 

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung moderner Fahrerassistenzsys-

teme (FAS) für den Straßenverkehr, ihres Potentials für die Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit, der entscheidenden Bedeutung der Nutzerakzeptanz für die Markt-

durchdringung, der bereits vorgenommenen Investitionen in die Entwicklung der FAS 

sowie des Erfordernisses der effektiven Gewährleistung grenzüberschreitenden Ver-

kehrs und einheitlicher Marktzugangsbedingungen in den Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union hat sich die eSafety-Konferenz am 05./06.06.2007 in Berlin mit den 

rechtlichen Rahmenbedingungen für die Implementierung von FAS befasst und ist zu 

folgenden Schlussfolgerungen gekommen: 

 

1. Die Konferenz stellt fest, dass mit der Einführung von FAS, die in die Fahrbe-

wegungen eingreifen oder über das Verhalten des Fahrers das Fahren mit be-

einflussen, zahlreiche Rechtsfragen im Hinblick auf die Verantwortlichkeit der 

unterschiedlichen Beteiligten (Hersteller, Verkehrsteilnehmer, Infrastruktur-

betreiber) aufgeworfen werden. Die nationalen Verkehrsrechtssysteme in Euro-

pa haben – u. a. unter Zugrundelegung der Prinzipien des Übereinkommens 

über den Straßenverkehr (insbesondere Artikel 8, 13) und der in der Vergan-

genheit bestehenden technologischen Gegebenheiten – als einen Ausgangs-

punkt, dass die Verantwortlichkeit für das Fahren in vollem Umfang beim Fahrer 

liegt und durch die haftungsrechtliche Verantwortlichkeit des Halters begleitet 

wird. Eine Klarheit der Beteiligten über die rechtlichen Rahmenbedingungen ist 

ein Erfordernis für eine erfolgreiche Markteinführung. 

 

2. Die Konferenz stellt fest, dass die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Union unproblematisch FAS erfassen, die die volle Sachherrschaft 

des Fahrers über das Fahrzeug nicht in Frage stellen. Es sind dies Systeme zur 

Optimierung der vom Fahrer veranlassten Funktionsabläufe (z. B. ABS), Syste-

me mit reiner Informations- oder Empfehlungsfunktion (z. B. Speed Alert) sowie 
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übersteuerbare oder einstellbare FAS (z. B. Geschwindigkeits- und Abstandsre-

gelsysteme). 

 

3. Die Konferenz stellt weiterhin fest, dass die Rechtsordnungen der Mitgliedstaa-

ten ebenfalls unproblematisch die nicht übersteuerbaren FAS erfassen, deren 

Eingriff sich genauso auswirkt, wie gewöhnliche Leistungsgrenzen von Fahr-

zeugen (z. B. LKW - Geschwindigkeitsbegrenzer) oder die in Situationen ein-

greifen, in denen der Fahrer die Fahraufgabe nicht zeitgerecht ausreichend be-

wältigen könnte und der Eingriff dem Fahrerwillen entspricht (z. B. ESP, Auto-

matische Notbremse). 

 

4. Die Konferenz empfiehlt deshalb, bei der Entwicklung von FAS darauf zu ach-

ten, dass die Beherrschung des Fahrzeuges durch den Fahrer nicht beeinträch-

tigt wird. Im Allgemeinen werden dann keine besonderen Haftungsrisiken ent-

stehen. Die im Ergebnis des Forschungsprojektes RESPONSE 3 entwickelten 

Grundsätze können zur Grundlage genommen werden, um die Umsetzung die-

ser Anforderung bei der Entwicklung von FAS handhabbar zu machen. Sie kön-

nen damit zur Minimierung von technischen Entwicklungsrisiken beitragen und 

dadurch Haftungsrisiken faktisch mindern. Die Beobachtung der Funktionstüch-

tigkeit eingreifender FAS im realen Verkehr – z. B. im Rahmen der regelmäßi-

gen Fahrzeuguntersuchungen oder der Produktbeobachtung – kann einen wei-

teren faktischen Beitrag zur Minimierung von Haftungsrisiken und zur Akzeptanz 

der Systeme leisten, indem Fehler unterhalb der systembedingten Leistungs-

grenzen aufgedeckt und ggf. beseitigt werden können. Außerdem könnte eine 

Klarstellung der Reichweite des Grundsatzes der Beherrschbarkeit des Fahr-

zeuges im Übereinkommen über den Straßenverkehr die Rechtsklarheit unter-

stützen und zur weiteren Gewährleistung eines umfassenden grenzüberschrei-

tenden Straßenverkehrs beitragen.  

 

5. Die Konferenz spricht sich gegen Eingriffe von FAS in die Fahrzeugführung ge-

gen den Willen des Fahrers aus, solange dieser die Fahraufgabe bewältigen 

kann. Solche FAS hätten rechtliche Konsequenzen, die zzt. nicht absehbar sind. 

Wenn solche FAS dennoch in Erwägung gezogen werden sollten, müsste der 

Rahmen rechtssicher ausgestaltet werden. Das gilt auch, falls Systeme ermög-
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licht werden sollen, die bestimmte Fahrfunktionen über die Hinweisfunktion hin-

aus telematikbasiert (durch eine Kommunikation mit dem Fahrzeug) ansteuern.  

 

6. Die Konferenz gibt zu bedenken, dass bei der Einführung sämtlicher FAS darauf 

zu achten ist, dass sie gegen Fehlgebrauch, Missbrauch und Manipulation 

durch angemessene Vorkehrungen bei der Entwicklung geschützt werden. Die 

Bemühungen der Europäischen Kommission, die sich im Rahmen ihrer eSafety 

Initiative inzwischen dem Thema eSecurity zugewandt hat, werden begrüßt. 

 

7. Die Konferenz spricht sich dafür aus, die die Verkehrssicherheit fördernden Wir-

kungen von FAS sowie die Einhaltung der Grenze der Beherrschbarkeit des 

Fahrzeuges durch den Fahrer bei einer objektiven Sicherheitsbewertung von 

Kraftfahrzeugen, die auf Unfalldaten basieren sollte, neben der passiven Si-

cherheit zu berücksichtigen. 


